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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0012/2017  Datum: 06.01.2017

Oberbürgermeister 

Verfasser: 01.01-Büro des Oberbürgermeisters Az:  

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

02.02.2017 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

23.01.2017 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Aktualisierung der Zuständigkeiten des  

Haupt- und Finanzausschusses sowie des  
Personalausschusses 

 
Beschlussentwurf:  
 
 
Der Stadtrat beschließt die in der als Anlage beigefügten Synopse enthaltenen 
Zuständigkeitsänderungen des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Personalausschusses. 
 
Begründung:  
 
Zu Haupt- und Finanzausschuss 
 
Der Ältestenrat hat sich in seiner Sitzung am 05.12.2016 dafür ausgesprochen, die Richtlinie 
über die Verwendung der Fraktionszuschüsse entsprechend den Feststellungen des 
Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zu überarbeiten und die Beschlussfassung über die 
Verwendungsrichtlinie durch den Stadtrat auf den Haupt- und Finanzausschuss zu übertragen. 
 
Damit der Haupt- und Finanzausschuss ermächtigt wird, die Beschlussfassung über die 
Verwendungsrichtlinie vornehmen zu dürfen, ist dessen Zuständigkeitsregelung entsprechend 
der als Anlage 01 der Beschlussvorlage beigefügten Synopse zu ergänzen. 
 
Zu Personalausschuss 
 
Es handelt sich bei den Änderungen um redaktionelle Anpassungen. 
 
Anlagen:  
 
Anlage 01: Synopse 
 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


